
Sachstand März 2021; bitte beachten Sie auch immer unsere aktuellen Informationen unter abfall.landkreis-kulmbach.de

Bürgerservice

UMWELT. BEWUSST. SCHÜTZEN.
Ihr Abfallratgeber im Landkreis Kulmbach



Liebe Bürgerinnen und Bürger von Kulmbach,

die Leistungen der Abfallwirtschaft Kulmbach stehen Ihnen als bürgernahe Dienstleistun-
gen das ganze Jahr hindurch zur Verfügung. Um Ihnen das Angebot zu diesen geringen 
Kosten gewährleisten zu können, sind wir auf Ihre tatkräftige Mithilfe angewiesen. Daher 
bitten wir Sie, Ihren Abfall stets sorgfältig zu trennen und wiederverwertbare Stoffe in 
den bereitgestellten Sammelsystemen zu entsorgen – zum Schutz unserer Umwelt 
und zur Schonung begrenzter Rohstoffe.

Dreh- und Angelpunkt sämtlicher Tätigkeiten in der Abfall-
wirtschaft ist unsere Abfallwirtschaft im Landratsamt 
Kulmbach. Ob es um den umweltneutralen Betrieb 
der drei kreiseigenen Deponien, die reibungslose 
Organisation der verschiedenen Sammeltouren, 
die Durchsetzung der Gebührengerechtigkeit 
oder die Förderung von Umweltbewusst-
sein durch Öffentlichkeitsarbeit geht: Das 
engagierte Team kümmert sich um die 
haushaltsnahe und bürgerfreundliche 
Organisation der Abfallwirtschaft 
im Landkreis Kulmbach und steht 
Ihnen bei Fragen sehr gerne zur 
Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Unter-
stützung!

Herzlichst, Ihr

Klaus Peter Söllner
Landrat

2 x jährlich Sammlung, 
Sammelstelle
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Alle Einwegverpackungen aus Kunststoffen, Verbunden und Styropor sowie 
Einwegverpackungen aus Metall:

   Formteile wie Flaschen (z. B. für Spül- oder Putzmittel, Shampoos, Dusch- oder Badelotionen, Kleb-
stoff oder Ketchup), Becher (z. B für Joghurt oder Margarine), Schalen (z. B. für Obst, Quark, Kekse 
oder Süßigkeiten), Tuben (z. B. für Kosmetika, Zahnpasta oder Senf), Röhrchen (z. B. für Brause-
tabletten oder Strohhalme oder Labello-Stifte), Geschenkbänder, Einsätze (z. B. in Pralinen- oder 
Süßigkeitenschachteln) und Schraubverschlüsse

   Folien (z. B. Frischhaltefolien), Beutel (Trage- und Gefrierbeutel), Folienverpackungen (für Lebens-
mittel oder Süßigkeiten, Kosmetika oder Reinigungsmittel) und Netze (für Obst oder Gemüse)

   Verbunde, also Verpackungen aus mehr als einem Material wie Getränketüten (z. B. für Milch oder 
Saft) und Vakuumverpackungen

   Styropor (sauber und unbeklebt), Formteile und Chips sowie aufgeschäumte Verpackungsformteile
   Kleinteile aus Aluminium wie Kronenkorken, Abziehdeckel von Joghurtbechern und Alufolie
   Weißblechdosen (z. B. Getränke-, Konserven- oder Spraydosen – bitte nur vollständig entleert!), 

Tuben (z. B. für Nahrungs- oder Pfl egemittel), Abreißdeckel von Dosen, Konserven und Flaschen 
(z. B. von Sprühsahnebehältern – bitte nur vollständig entleert!), Portionspackungen (für Konfi türe, 
Streichwurst oder Kondensmilch)

Alle Einwegverpackungen aus Glas:
 (Einweg-)Getränkefl aschen sowie alle Konservengläser (für Gemüse-, 

Obst- oder Sauerkonserven, Marmelade, Mayonnaise, Ketchup oder Baby-
nahrung) und Glasbehälter für Pharmaprodukte, Kosmetik oder Parfüm –
getrennt nach den Farben Braun, Grün und Weiß

 Wir bitten Sie, Fremdanteile wie Plastik und Metall sowie Verschlusskap-
pen und Deckel bestmöglich zu entfernen. Gläser von anderer Farbe, wie 
blaues, gelbes, rotes oder Milchglas bitte in den grünen Container geben

Bitte nicht in die Glascontainer geben:
 Glühbirnen (Restmüll) und Beleuchtungskörper (Elektronikschrott)
 Ton, Porzellan, Keramik (Restmüll) und Steingutfl aschen (gelber Sack, 

weil Verpackung!)
 Fenster-, Spiegel- und Verbundglas (Kleinmengen sind Restmüll, 

ansonsten private Entsorger)

WAS KOMMT IN DEN GELBEN WERTSTOFFSACK?

WAS KOMMT IN DEN GLASCONTAINER?

Der Einwurf ist nur an Werktagen

zwischen 8 und 19 Uhr 

erlaubt! Bitte stellen Sie im Interesse der 

Anwohner den Motor Ihres Fahrzeugs ab.

Wichtige Information: Sämtliche Verpackungen, die bisher dem Alu- und Weißblechcontainer zugeführt 
wurden, müssen nun auch im gelben Wertstoffsack entsorgt werden. 

Die Behälter dürfen keinerlei Flüssigkeiten wie Altfarben oder Altöl enthalten. Bitte entleeren Sie 
sämtliche Behältnisse und reinigen Sie diese bei Bedarf grob (zur Frischwasserschonung bitte mit be-
reits gebrauchtem Abwaschwasser). Zudem bitten wir Sie, die gelben Säcke nicht zweckzuentfremden.

Der gelbe Wertstoffsack 

wird alle vier Wochen

abgeholt.

Aktuelle Informationen fi nden Sie unter:
abfall.landkreis-kulmbach.de
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COPLAN AG  info@coplan-online.de www.coplan-ag.de

Für die Welt, in der wir  
uns zuhause fühlen.

Mitdenken. Vordenken. Umdenken.

GENERALPLANER 
ARCHITEKTEN
INGENIEURE

Alle organischen und verrottbaren Abfälle:
 organische Küchenabfälle wie Kartoffelschalen, Salat-, Gemüse- und Obstabfälle, Eierschalen, 

Lebensmittel- und Speisereste (in haushaltsüblichen Mengen – bitte keine Knochen (Restmüll))
 Kaffee- und Teefi lter bzw. -satz
 Holzspäne und Stroh
 Federn und Haare
 Gartenabfälle (auch Unkräuter und kranke Pfl anzen); Wenn möglich, sollten 

Gartenabfälle direkt zu den Grüngutkompostierungsanlagen gebracht werden.

Die organischen Abfälle können in unbeschichtete Papiertüten, Zeitungspapier oder kompostierbare 
Beutel gegeben werden.

In die braune Tonne dürfen auf keinen Fall:
 Plastiktüten oder andere nicht kompostierbare Abfälle 

Tonnen, in denen wir solche Stoffe fi nden, erhalten von uns die Rote Karte 
und werden nicht entleert.

WAS KOMMT IN DIE BRAUNE BIOTONNE?

Die braune Biotonne wird 

wöchentlich geleert.

WAS KOMMT ZUR GRÜNGUT-KOMPOSTIERANLAGE?
Alle pfl anzlichen Abfälle, die bei der Pfl ege von Gärten anfallen:
 Hecken-, Strauch- und Baumschnitt, Gras, Laub, Äste, Zimmerpfl anzen, 

Unkraut und Weihnachtsbäume

Nicht angeliefert werden dürfen:
 Speisereste und andere Küchenabfälle, Erde und Steine, Holz aus Ab-

bruchmaßnahmen, Mist, Tierstreu, Heu, Stroh, Wurzelstöcke

Was noch zu beachten ist:
Anlieferungen aus privatem Umfeld in haushaltsüblichen Mengen sind gebüh-
renfrei und nicht meldepfl ichtig. Anlieferungen aus öffentlichen Einrichtungen 
sowie gewerblichen und sonstigen Unternehmen sind gebührenpfl ichtig. Die 
angelieferte Menge muss mit Datum, Anschrift des Anliefernden und Herkunft 
des Grünguts in Vordrucke eingetragen (befi nden sich in den Holzkästen an 
der Anlage) und diese müssen vor Ort in die Briefkästen eingeworfen werden. 
Zuwiderhandlungen werden mit einem Bußgeld belegt.
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Alle Einwegverpackungen aus Papier 
und alle Druckerzeugnisse: 
 Kartons, Papiertüten und saubere Schachteln 

wie Waschmittelkartons (Kunststofftragegriff bitte entfernen!)
 Zeitungs-, Schreib-, Kopier- und Reißwolfpapier
 Zeitschriften, Illustrierte, Kataloge und Trennblätter
 Bücher und Hefte (Kunststoffeinbände bitte entfernen!)
 Briefumschläge

Bitte nicht in die blaue Tonne:
 Getränkeverbundkartons (gelber Sack)
 Papierverbunde mit Materialien wie Kunststoff oder Alu sowie 

beschichtetes Papier (Verpackungen in den gelben Sack, ansonsten in den Restmüll)
 stark verschmutztes Papier (Restmüll)
 Tapeten (Restmüll)
 andere Wertstoffe

WAS KOMMT IN DIE 
BLAUE ALTPAPIERTONNE?

Die blaue Altpapiertonne

wird alle vier Wochen

entleert.

Aktuelle Informationen fi nden Sie unter:
abfall.landkreis-kulmbach.de

Aktuelle Informationen fi nden Sie unter:
abfall.landkreis-kulmbach.de

Aktuelle Informationen fi nden Sie unter: abfall.landkreis-kulmbach.de



ZWECKVERBAND
MÜLLVERWERTUNG SCHWANDORF

Wir lösen Ihre  Abfallprobleme.

Umweltfreundlich. 
Zuverlässig.
Kompetent.

Alle sperrigen, beweglichen Gegenstände aus dem Haushalt, die 
brennbar sind.

 Sperrig bedeutet: zu groß für die Restmülltonne. Alles, was in einen Sack 
oder Karton passt, ist kein Sperrmüll.

 Beweglich bedeutet: nicht fest mit dem Haus verbunden – also alles, was 
üblicherweise bei einem Umzug mitgenommen wird

 Brennbar bedeutet: überwiegend aus Holz, Kunststoff, Textilien oder Ge-
mischen dieser Materialien

Zum Sperrmüll gehören:

 Möbel  Tisch, Stuhl, Sitzbank, Bett, Sofa, Schrank, Sessel, Sofa, Kommode, 
Gartenmöbel

 Einrichtungsgegenstände  Teppich, Bild, Korb, Kiste, Pinnwand, 
Globus, Innenjalousie, Blumentopf (brennbar)

 Spielzeuge  Kasperltheater, Kaufl aden, Tafel, Puppenwagen, Rutsche, 
Schaukelpferd, Schlitten,Trommel, Plüschtier, Tretfahrzeug

 Sport/Freizeit  Kanu, Musikinstrumente (nicht elektronisch), Angel, 
Schlauchboot, Snowboard, Ski, Skistöcke, Zelt, Tischtennisplatte, Plansch-
becken

 Sonstiges  Koffer, Luftmatratze, Leinwand, Kinderwagen, Schneeschau-
fel, Besen, Regentonne

Nicht zum Sperrmüll gehören:

 Abfälle aus Umbau, Renovierung oder Modernisierung, wie z. B. Abfl uss-
rohre, Fenster, Türen, Holzdecken und -böden (Laminat, Parkett), Garten-
zäune, Gipskarton, Waschbecken oder WC-Schüsseln. Diese müssen auf 
eigene Kosten privat entsorgt werden. 

WAS KOMMT ZUM SPERRMÜLL?

Was ist beim Sperrmüll zu beachten?

 Grundstück muss an die kommunale Müllabfuhr angeschlossen sein.

 Mehrfamilienhäuser müssen die Sperrmülltermine gemeinsam 
nutzen.

 Grundstücke mit gemeinsamer Mülltonne gelten bei der Sperr-
müllabfuhr als ein Grundstück. Bitte geben Sie das bei der 
Anmeldung an.

 Ist das Grundstück vom Müllfahrzeug nicht direkt anfahrbar, 
muss bei der Anmeldung der Bereitstellungsort angegeben 
werden.

 Die Gegenstände dürfen max. 2 m lang und 50 kg schwer sein

 Der Sperrmüll muss sich am Abfuhrtag bis 6 Uhr dort befi nden, 
wo sonst die Restmüllbehälter bereitgestellt werden.

 Jeder ist für seinen Sperrmüll selbst verantwortlich. Abfall, der 
kein Sperrmüll ist und deshalb nicht mitgenommen wurde, 
muss umgehend und sachgerecht entsorgt werden.

 Schränke, Schubfächer, Koffer, Truhen etc. werden nur ohne 
Inhalt mitgenommen.

 Leuchtkörper müssen entfernt werden.

 Von festgelegten Abholterminen, die im Abstand von 4 bis 10 
Wochen stattfi nden, können maximal zwei pro Jahr und Grund-
stück in Anspruch genommen werden.

• 
•   

• 

 
 

 

eigene Kosten privat entsorgt werden. 

Sperrmüll-Hotline: 

Tel. 09221 707-100 

Sperrmüll wird nur auf Ihren Anruf 

nach Vereinbarung abgeholt.

5Landratsamt Kulmbach I Abfallberatung I Abfallwirtschaft

Bürgerservice

Aktuelle Informationen fi nden Sie unter:
abfall.landkreis-kulmbach.de

Aktuelle Informationen fi nden Sie unter:
abfall.landkreis-kulmbach.de

Spätestens ab April 2021 wird auch eine 
Online-Anmeldung unter:
sperrmuell.landkreis-kulmbach.de 
möglich sein.

Aktuelle Informationen fi nden Sie unter: abfall.landkreis-kulmbach.de



Alle elektrischen Geräte, die mit Strom oder Batterie betrieben werden. 

Die Rückgabeverpfl ichtung für den Verbraucher ist im sog. Elektrogesetz gesetzlich verankert. Sämtlicher Elektro-
nikschrott muss bei den kommunalen Sammlungen abgegeben werden. 

Zum Elektronikschrott gehören:

 Haushaltsgroßgeräte  z. B. Bügelmaschinen, Heizlüfter, Herde, Kaffeeautomaten, Geschirrspüler, 
Kochfelder, Ventilatoren, Kühl- und Gefriergeräte. Haushaltsgroßgeräte können auch bei der Altmetall-
sammlung (einmal jährlich, Termine werden zeitnah bekannt gemacht) abgegeben werden. Für Kühl- und 
Gefriergeräte gibt es eine gesonderte Sammlung (siehe nebenstehende Infobox).

 Informations- und Telekommunikationsgeräte z. B. Geräte aus dem PC-Bereich, Kopier- und 
Faxgeräte, Telefone, elektronische Notizbücher, Taschenrechner, elektrische und elektronische Schreib-
maschinen

 Geräte der Unterhaltungselektronik z. B. Radio- und Fernsehgeräte, Videorekorder, Hi-Fi-Anlagen 
und Musikinstrumente

 Spielzeuge, Sport- und Freizeitgeräte z. B. elektrische Eisen- oder Rennbahnen, Videospielkonso-
len, elektrische Sportausrüstungen, E-Bikes

 Haushaltskleingeräte z. B. Staubsauger, Bügeleisen, Toaster, Fritteusen, Kaffeemaschinen, elektrische 
Messer, Haarschneidegeräte, Rasierapparate, elektrische Zahnbürsten, Wecker, Uhren, Waagen, Lampen

 Elektrische und elektronische Werkzeuge z. B. Geräte zum Drehen, Fräsen, Schleifen, Zerkleinern, 
Sägen, Schneiden, Abscheren, Bohren, Lochen, Stanzen, Falzen, Biegen (mit Ausnahme von stationären 
industriellen Großwerkzeugen), elektrische Rasenmäher und sonstige Gartengeräte

 Photovoltaikmodule (haushaltsübliche Mengen)

 Nachtspeicheröfen (von Fachfi rma ausgebaut und verpackt)

 Produkte mit fest eingebauten elektrischen Bauteilen (z. B. Schuhe mit Leuchtsohlen)

 Stecker und Steckerleisten, Adapter, Audiokabel, HDMI- und USB-Kabel, Kabeltrommeln, Verlängerungs-
kabel, Antennen, Telefondosen und -buchsen

 Tonerkartuschen und Druckerpatronen mit elektronischen Bauteilen, Kreditkarten

 Beleuchtungskörper z. B. Leuchten für Leuchtstoffl ampen, stabförmige Leuchtstoffl ampen (Neon-
röhren), Kompaktleuchtstoffl ampen (Energiesparlampen), Entladungslampen

Ausgenommen von der Annahme sind:

 Stationär betriebene Anlagen und Geräte z. B. Fertigungsroboter, Großrechner (Altmetallhandel)

 Installationsmaterial z. B. Kabel, Schalter, Taster, Verteiler, Steckdosen und Schaltrelais (Restmüll)

 Bauelemente in elektronischen Schaltkreisen z. B. Widerstände, Kondensatoren, Spulen und 
Transistoren (Altmetallhandel, Restmüll) 

 Geräte, die ohne elektrische Energie die Primärfunktion nicht verlieren z. B. Möbel mit 
Beleuchtung (Sperrmüll, Leuchtkörper ausbauen)

 Geräte mit anderer Primärenergie und elektrischer Zusatzausrüstung z. B. Benzinrasen-
mäher mit elektrischem Anlasser (Altmetallsammlung Landkreis) 

 Medizinische Geräte, Implantate z. B. Herzschrittmacher, Blutzuckermessgeräte (extra verpackt in 
Restmüll) 

 Alle Arten von Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör z. B. Autos, Autoradios, Autozubehör, Boote, 
Gabelstapler (Altmetallhandel)

 Batterien Rücknahme an jeder Verkaufsstelle

 Druckerpatronen Rücknahme über den Handel oder die Sammlung im Landratsamt

 CDs und CD-ROMs Sammlung im Landratsamt

WAS KOMMT ZUM ELEKTRONIKSCHROTT?
Sonderregelung für Kühlgeräte 
und mobile Klimageräte

Die Sammlung erfolgt zweimal jährlich nach 
Voranmeldung unter 09221 707-100 

Alternativ besteht eine ganzjährige Ab-
gabemöglichkeit an unserer Annahmestelle 
für Elektronikschrott bei der Fa. Drechsler, 
Von-Linde-Str. 6, Kulmbach.

Öffnungszeiten: Di. 7–11 Uhr, 
Do. 15–19 Uhr, Fr. 13–17 Uhr und 
Sa. 9 –12 Uhr

Für nicht-private Anfallstellen wie 
Industrie, Handel oder Gewerbe 
gelten durch das ElektroG folgende 
Regelungen:

 Es besteht eine Rückgabepfl icht für 
ausgediente Elektro- und Elektronik-
geräte. Haushaltstypische Geräte, 
die das ElektroG erfasst, können in 
haushaltsüblichen Mengen kostenlos 
bei der Fa. Drechsler, Von-Linde-Str. 
6, Kulmbach abgegeben werden. 
Öffnungszeiten: Di. 7–11 Uhr, 
Do. 15–19 Uhr, Fr. 13–17 Uhr und 
Sa. 9 –12 Uhr

 Die Anlieferung größerer Mengen 
haushaltstypischer Geräte ist mit dem 
Landratsamt unter 09221 707
-199, -151 oder -109 zu besprechen.

 Für Geräte, welche vom Elektrogesetz 
erfasst werden, die jedoch üblicher-
weise nicht in privaten Haushalten 
anfallen (z. B. Großrechner, stationäre 
Werkzeuge etc.), muss

  ... der Besitzer das Gerät auf eige-
 ne Kosten entsorgen, wenn es vor
  dem 23.03.2006 in Verkehr ge-
 bracht wurde.

 ... der Hersteller das Gerät auf 
 seine Kosten entsorgen, wenn es
 nach dem 23.03.2006 in Verkehr 
 gebracht wurde. Das Gerät muss 
 dem Hersteller zugebracht werden. 
 Annahmestellen bitte beim Hersteller 
 erfragen.

Auch der Handel ist mittlerweile gesetzlich zur 
unentgeltlichen Rücknahme von Elektro-Alt-
geräten verpfl ichtet:

 Geschäfte mit einer Verkaufsfl äche von 
mehr als 400 m² müssen kostenfrei Alt-
geräte zurücknehmen. Geräte mit einer 
Kantenlänge unter 25 Zentimetern müs-
sen immer zurückgenommen werden, 
unabhängig davon, ob Sie es in dem 
bestimmten Laden gekauft haben oder 
dort nun ein neues Gerät kaufen. 

 Für größere Geräte gilt das Prinzip „alt 
gegen neu“: Wird ein Gerät gekauft, 
muss ein Gerät der gleichen Kategorie 
(z. B. Fernseher gegen Fernseher) kos-
tenfrei zurückgenommen werden. Das 
gilt auch, wenn das Gerät nach Hause 
geliefert wird. In diesem Fall müssen Sie 
beim Abschluss des Kaufvertrages dem 
Händler mitteilen, ob ein Altgerät bei 
Auslieferung mitgegeben wird. Dieser 
Service muss beim stationären Handel 
immer kostenlos sein.

 Die Rücknahmepfl icht gilt auch beim 
Online-Handel, wird hier jedoch sehr 
unterschiedlich ausgeführt. Bitte 
erkundigen Sie sich diesbezüglich vor 
dem Kauf.
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Aktuelle Informationen fi nden 
Sie unter:
abfall.landkreis-kulmbach.de



Im Gegensatz zur Sperrmüllsammlung, die seit 2001 nur auf Anmeldung durchgeführt wird, erfolgt die Abfuhr von Altmetall und Haushaltsgroßgeräten im Land-
kreis Kulmbach nach wie vor in Form einer Straßensammlung einmal im Jahr zu festen Terminen. Für diese Abfälle ist keine Anmeldung notwendig.

Haushaltsgroßgeräte müssen gemäß Elektrogesetz seit dem 24. März 2006 den kommunalen Sammlungen übergeben werden. Eine Entsorgung über den 
Schrotthandel bzw. die Bereitstellung im Rahmen privater Altmetallsammlungen ist nicht mehr erlaubt.

Zum Altmetall gehören:
 Aluleitern, Backbleche, Bettgestelle, Bratpfannen, Fahrräder (ohne Gummibereifung), Gartenstühle, Kettcars, Regale, Rutschen, Schaufeln (ohne Holzstiel), 

Schreibmaschinen, Spülen (ohne Arbeitsplatte), Tische, Trolleys, Vogelhäuser, Vorhangleisten, Wäscheständer, Woks, Zeltstangen etc.

Zu den Haushaltsgroßgeräten gehören:
 Bügelmaschinen, Backöfen, Dampfgarer, Konvektoren, Mikrowellen, Schaltkästen, Schnellheizer, Warmwassergeräte, Wäscheschleudern und Wäschetrockner

Eine ganzjährige Abgabemöglichkeit für Haushaltsgroßgeräte besteht an unserer Annahmestelle bei der Fa. Drechsler, Von-Linde-Str. 6, Kulmbach. Öffnungszeiten: 
Di. 7–11 Uhr, Do. 15–19 Uhr, Fr. 13–17 Uhr und Sa. 9–12 Uhr

ALTMETALL- UND HAUSHALTS-
GROSSGERÄTEABFUHR

Problemabfälle sind beispielsweise:
Alleskleber, Abfl ussreiniger, Batterien, Bremsfl üssigkeiten, Chemikalien, Desinfektionsmittel, 
Entkalker, Farben, Lacke, Holzschutzmittel, Leime, Medikamente, Pinselreiniger, Reinigungs-
mittel, Terpentin, Unkrautmittel, Verdünner, Zinksalben 

Problemabfälle können Sie hier entsorgen:
 Monatliche Sammelstelle des Landkreises im Industriegebiet Am Goldenen Feld in 

Kulmbach, Firmengelände Fa. Drechsler, Von-Linde-Straße 17, geöffnet jeden 1. Sams-
tag im Monat von 9 bis 12 Uhr (Verschiebungen stehen im Abfuhrkalender)

 59 mobile Sammelstellen, jeweils Mittwoch 15–19 Uhr, genaue Standorte und Termi-
ne unter: abfall.landkreis-kulmbach.de oder direkt bei der Abfallberatung

 Tapetenreste
 Papiertaschentücher
 Windeln, Binden, Servietten und ver-

schmutzte Papiere
 Blaupausen, Thermopapier
 Kohle- und Wachspapier, Rücken-

papier von selbstklebenden Folien 
und Aufklebern

 Zigarettenkippen und Asche (kalt!)
 Tesafi lm und Spitzerabfall
 Tierstreu und Knochen
 Abfälle aus dem Pfl egebereich wie 

Einwegspritzen und Urinbeutel (in 
feste Behälter verpackt)

 gebrauchte Zahnbürsten
 Staubsaugerbeutel
 Lumpen und Leder
 Straßenkehricht
 Glühbirnen und Halogenlampen
 abgelaufene Lebensmittel (mit Ver-

packung)

 eingetrocknete Dispersionsfarben 
(lösemittelfrei)

 Fahrradreifen
 Fußmatten
 Fotoalben
 Kleiderbügel
 Sporttaschen
 Kinderspielzeug
 Fahrradhelme
 Skischuhe
 Rucksäcke und 

Schulranzen
 Handbesen
 WC-Deckel etc.

WAS SIND PROBLEMABFÄLLE?

WAS KOMMT IN DIE SCHWARZE RESTMÜLLTONNE?

Wenn Sie auf einem Behälter eines dieser ab-
gebildeten Symbole (Beispiele) fi nden, enthält 
er gefährliche Substanzen, die in jedem Fall als 
Problemmüll zu behandeln sind.

Die Restmülltonne 

wird alle 14 Tage 
geleert. 
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Aktuelle Informationen fi nden Sie unter: 
abfall.landkreis-kulmbach.de
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DAS TEAM DER ABFALLWIRTSCHAFT IM ÜBERBLICK:
Fachbereich Abfallberatung 

und Klimaschutz

Leitung: Detlef Zenk 09221 707-199

Mitarbeiter

Dieter Kolb 09221 707-151

Jens Roloff 09221 707-109

Klimaschutzmanagement

Ingrid Flieger 09221 707-148

Sperrmüll-Hotline

Claudia Pietschner 09221 707-100

Abfuhrtage

Für jede Stadt und Gemeinde, jeden Ortsteil und jede Straße gibt es ver-

schiedene Abfuhrtage. Diese erfahren Sie direkt bei unseren Mitarbeitern 

oder im Internet unter abfall.landkreis-kulmbach.de Die jeweilige Fraktion 

entnehmen Sie bitte dem Abfuhrkalender.

Sachgebiet Abfallentsorgung / 

Fachbereich Abfallwirtschaft

Leitung: Günter Söllner 09221 707-178

Gebühren

Stadt Kulmbach

Susanne Neidlein 09221 707-182

Marktleugast, Mainleus, Marktschorgast, Neudrossenfeld, 

Presseck, Rugendorf, Stadtsteinach, Thurnau

Claudia Schien 09221 707-181

Kasendorf, Wonsees

Claudia Pietschner 09221 707-100

Grafengehaig, Guttenberg, Harsdorf, Himmelkron, Ködnitz, Kupfer-

berg, Ludwigschorgast, Neuenmarkt, Trebgast, Untersteinach, 

Wirsberg

Daniel Fröhlich 09221 707-158

www.landkreis-kulmbach.dewww.landkreis-kulmbach.de

Landratsamt Kulmbach
Abfallberatung & Klimaschutz

Alle Informationen rund um den Abfall erhalten Sie bei uns. 
Für weitere Fragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung!

Bürgerservice

Konrad-Adenauer-Straße 5
95326 Kulmbach

Tel. 09221 707-151, 707-199 oder 707-109
Fax 09221 707-240

E-Mail Abfallberatung:
 zenk.detlef@landkreis-kulmbach.de

 Klimaschutzmanagement:
 fl ieger.ingrid@landkreis-kulmbach.de

Web abfall@landkreis-kulmbach.de 
 www.landkreis-kulmbach.de


